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Bitte beachten Sie, dass bei den Sitzungen der Gremien die 3G-Regeln gelten
und führen Sie die entsprechenden Nachweise (Genesenen-, Impf- oder ne-
gativer Testnachweis) für eine Teilnahme mit sich.

Sitzung des Ortschaftsrates Kollnau am 25. Januar

Am Dienstag, 25. Januar, beginnt um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses
Kollnau (Rathausplatz 1) eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Koll-
nau. Auf der Tagesordnung steht: 1. Fragen und Anregungen der Zuhörer 2.
Planungsbeirat zum Baugebiet "In der Elzschleife": Wahl eines Beiratsmit-
glieds aus dem Ortschaftsrat und Stellvertreterregelung 3. Bekanntgaben 4.
Fragen und Anregungen der Ortschaftsräte

Sitzung des Gemeinderates der Stadt Waldkirch
am 26. Januar

Am Mittwoch, 26. Januar, beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle Waldkirch
(Hindenburgstraße 4) eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadt
Waldkirch. Auf der Tagesordnung steht: 1. Fragen und Anregungen der Zu-
hörer 2. Verabschiedung des Stadtrats Manfred Schüssele 3. Verpflichtung
von Frau Vanessa Ettah als Stadträtin 4. Änderung in der Zusammensetzung
gemeinderätlicher Ausschüsse, Kommissionen und sonstiger Gremien 5. Be-
bauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Gewerbegebiet Inried": Sach-
standsbericht und Beschluss über das weitere Vorgehen 6. Planungsbeirat
zum Baugebiet "In der Elzschleife": Auswahlverfahren der BürgerInnen, Ein-
berufung der externen ExpertInnen sowie Benennung der ausgewählten
Fraktionsmitglieder 7. Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan 2022 8. Teilnahme am Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räu-
me an den Klimawandel 9. Änderung/Ergänzung der Satzung über die Be-
nutzung der öffentlichen Freizeitanlage Waldkirch-Suggental in der Fassung
der 4. Änderungssatzung vom 03.07.2017 10. Reintegration der Technischen
Betriebe Waldkirch in die Kernverwaltung: Beibehaltung des Eigenbetriebs-
status 11. Bekanntgaben und kleine Anfragen

Rathaus, Ortsverwaltungen und Außenstellen nur noch
mit Termin

Das Rathaus, die Ortsverwaltungen und die Außenstellen der Stadt Wald-
kirch sind derzeit geschlossen und können nur noch nachvorheriger Termin-
absprache besucht werden. Die 3G-Regelung und das Tragen einer FFP2-
Maske oder vergleichbarer Standard wird von Mitarbeitenden der Stadt vor
Eintritt kontrolliert. Es wird darum gebeten, den gültigen Nachweis (geimpft,
genesen, getestet) und ein Ausweisdokument bereitzuhalten. Termine kön-
nen online auf der Internetseite der Stadt Waldkirch unter dem Stichwort
„Online-Terminvereinbarung“ für die Abteilungen „Bürgerservice“, „Gewer-
be“ oder „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ oder telefonisch mit der/dem

jeweiligen Sachbearbeiter*in vereinbart werden. Viele der Verwaltungsleis-
tungen können auch bereits komplett online beantragtwerden. Diese Dienst-
leistungen finden sich auf der Internetseite der Stadt Waldkirch unter dem
Stichpunkt „Digitales Rathaus“.

Gutscheinkarten 2022 zum Landesfamilienpass und
neue Landesfamilienpässe

Bis zu43kostenlose/ermäßigteBesuchesindmitderGutscheinkarte,dieüber
den Landesfamilienpass bezogen werden kann, möglich. Die Gut- scheinkar-
ten zum Landesfamilienpass für das Jahr 2022 sind ab sofort im Rathaus
(Marktplatz 1-5) beim Bürgerservice der Stadt Waldkirch oder bei den Orts-
verwaltungen in Kollnau und Buchholz unter Vorlage des Landesfamilienpas-
ses erhältlich. Mit dem Familienpass und der jährlich neuen Gutscheinkarte
können staatliche Schlösser und Gärten sowie die staatlichen Museen des
Landes unentgeltlich beziehungsweise zu einem ermäßigten Eintritt besucht
werden. Bei jedem Besuch ist der entsprechende Gutschein einzulösen. Es ist
nicht möglich, die staatlichen Schlösser und Gärten und die staatlichen Mu-
seen mit einem Gutschein „sonstige Objekte“ mehrfach zu besuchen. Insge-
samt berechtigt die Gutscheinkarte 2022 zu 43 Besuchen. Neu ist seit 2019 die
Möglichkeit, zusätzlich zum Antragsteller bis zu vier weitere Begleitpersonen
(z.B. Oma, Opa) in den Pass eintragen zu lassen, wobei höchstens zwei Be-
gleitpersonen gleichzeitig mit den Kindern die Vergünstigungen in Anspruch
nehmen können. Eine Übersicht über die Einrichtungen, die mit den Guts-
cheinkarten besucht werden können, findet man im Internet auf www.sozi-
alministerium-bw.de unter „Familien mit Kindern“ > „Leistungen für Famili-
en“ > „Landesfamilienpass“. Hier gibt es auch Informationen über weitere
nichtstaatliche und kommunale Einrichtungen, die Inhabern des Landesfa-
milienpasses einen kostenfreien/ermäßigten Eintritt ermöglichen. Aufgrund
der Corona-Pandemie wird empfohlen, sich vor einem Besuch der Einrich-
tung im Internet über die Öffnungszeiten und Bestimmungen zu informieren.
Familien, die noch keinen Landesfamilienpass besitzen, können diesen eben-
falls bei den oben genannten Stellen beantragen, wenn sie folgende Voraus-
setzungen erfüllen: Drei kindergeldberechtigte Kinder, die mit ihren Eltern in
häuslicher Gemeinschaft leben; Familien mit nur einem Elternteil, die mit
mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft
leben; Familien mit einem kindergeldberechtigten, schwerbehinderten Kind
mit mindestens 50 v.H. Erwerbsminderung. Neu: Familien die Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten oder Wohngeldberechtigt
oder Hartz IV berechtigt sind und mit mindestens einem Kind in häuslicher
Gemeinschaft leben. Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig.
Verloren gegangene Gutscheinkarten werden nicht ersetzt.

Sonderausstellung „Teufel, Bären, Wilde Männer Motive
der Fastnacht“

Am Samstag, 22. Januar, beginnt im Elztalmuseum die Sonderausstellung
„Teufel, Bären, Wilde Männer – Motive der Fastnacht“. Sie beleuchtet die
Entwicklung der Fastnachtsmasken und ausgewählter Motive. Über 120 Ex-
ponate von fast 40 Leihgebern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
werden in den Bereichen Glattlarven, Teufelsmasken, Wilde Männer und
Hexen, Tiermotive und Charaktermasken präsentiert. Zu sehen sein werden
viele besondere Ausstellungsstücke aus dem schwäbisch-alemannischen
Raum von historischen Villinger Schemen bis hin zur Waldkircher Kandel-
hexe. Aber auch überregionale Masken wie Thüringer Molliköpfe sowie in-
ternationale Maskenmotive wie beispielsweise ein Schweizer Domino,
Wilde Männer aus Tirol, italienische Theatermasken sowie osteuropäische
Teufelsmasken zeigen die bunte Vielfalt der Maskenwelt. Das Elztalmuseum
ist von Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr

geöffnet. Laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gilt für
den Museumsbesuch aktuell 2G-Plus (Nicht geimpfte und nicht genesene
Personen müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, alle anderen einen An-
tigentest). Eine Terminreservierung wird derzeit nicht benötigt.

Öffnungszeiten städtische Einrichtungen

Mehrgenerationenhaus „Rotes Haus“Weitere Informationen zum vielfälti-
gen Angebot im Mehrgenerationenhaus „Rotes Haus“ gibt es auf der Inter-
netseite der Stadt unter https://www.stadt-waldkirch.de in der Rubrik „Bil-
dung & Soziales“ in der Rubrik „Rotes Haus“ oder persönlich unter der Te-
lefonnummer 07681 / 490127.
Bürgertreff Kollnau (Hildastraße 2)
Sprechzeiten Brigitte Beck: dienstags, von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags,
von 16 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 07681 /
4948105 oder per E-Mail an buergertreff-kollnau@stadt-waldkirch.de.
Sprechzeiten von Ortsvorsteherin Gabriele Schindler sind jeden ersten Mitt-
woch im Monat von 11 bis 12 Uhr. Weitere Informationen zu den Angeboten
imBürgertreff gibt esaufder InternetseitederStadtunterhttps://www.stadt-
waldkirch.de in der Rubrik „Bildung & Soziales“ unter dem Stichwort „Bür-
gertreff Kollnau“.
DasElztalmuseum ist zudenregulärenUhrzeitengeöffnet, auchandenFeier-
tagen. Es gilt 2G+. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag, 13 bis 17 Uhr
und Sonntag, 11 bis 17 Uhr. Ab Sonntag, 22. Januar, wird die Sonderausstel-
lung „Teufel, Bären, Wilde Männer – Motive der Fastnacht“ gezeigt.
Mediathek Der Streamingdienst filmfriend bietet eine breite Auswahl an
hochwertigen Filmen. Außerdem bietet nun der digitale Brockhaus die Mög-
lichkeit, die Enzyklopädie sowie das Kinder- und Jugendlexikon zu nutzen.
DieAnmeldungerfolgt jeweilsmitdenDatendesMediatheksausweises.Auf-
grund der aktuellen Personalsituation in der Mediathek bleibt diese am Mitt-
wochnachmittag bis auf Weiteres geschlossen.
Das Stadtarchiv ist nach Terminvereinbarung und unter der Berücksichti-
gung von 3G+ zugänglich.

Die Stadt Waldkirch gratuliert!

c Waldkirch
Gabrijela Hurtado (70), Hans-Jürgen Eckhardt (75), Renate Anita Probst (75),
Angelika Lickert (70), Sylvia Benning (90), Detlev Frers (70).
c Kollnau
August Hug (80).

Das Generationenbüro im Rathausinnenhof der Stadt Waldkirch bietet zahl-
reichen Institutionen Raum für soziale Beratung in verschiedenen Lebensla-
gen. Zu den Beratungszeiten ist das Generationenbüro auch unter der Tele-
fonnummer 07681 / 404232 zu erreichen. Die Postanschrift lautet: Marktplatz
1-5, 79183 Waldkirch.
AGJ Obdachlosenberatung
Freitag von 9 bis 12.30 Uhr
BDH Bundesverband Rehabilitation
Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr sozialrechtliche und sozialmedizinische Be-
ratung für Mitglieder und Interessierte nach Vereinbarung unter der Telefon-

Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 - 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 477 99 90 
Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de

Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de

Dienstag, Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de

Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 0162 288 42 08 
Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag und Dienstag  8.00 - 15.30 Uhr
Mittwoch und Freitag  8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat  10.00 - 12.00 Uhr

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch 8.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
Freitag  8.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 13.00 - 17.00 Uhr 

Sonntag 11.00 - 17.00 Uhr

Museumscafé ist derzeit geschlossen

Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30

info@elztalmuseum.de

www.elztalmuseum.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und  
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr
Freitag und Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47 
info@mediathek-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Do. 17.00 - 21.00 Uhr

und jeden zweiten Freitag 

18.00 - 22.00 Uhr

nach Voranmeldung

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Zutritt nach individueller Absprache

Merklinstraße 19, Tel. 55 70

postkorb@musikschule-waldkirch.de

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch

Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0

Notruf Feuerwehr 112 

info@feuerwehr-waldkirch.de

www.feuerwehr-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Täglich 9.00 - 16.30 Uhr

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27

roteshaus@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de

Derzeit geschlossen
Das Schwimmbad-Team dankt allen

Gästen und freut sich auf ein Wieder-

sehen im nächsten Jahr!

Schwimmbad-Allee 1, Tel. 474 10 30
schwimmbad@stadt-waldkirch.de
www.schwimmbad-waldkirch.de

INFORMATIONEN

SITZUNGEN DER GREMIEN

VERANSTALTUNGEN, ANGEBOTE UND 
INFORMATIONEN DER STADT WALDKIRCH

INFORMATION, BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG 
IM GENERATIONENBÜRO

Fortsetzung auf Seite 4
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nummer 07681 / 2091789 - auch außerhalb der Sprechzeiten.
Beirat für Menschen mit Behinderung

Allgemeine Beratung jeden 2. und 4. Montag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr
Deutscher Kinderschutzbund/Ortsverein Waldkirch e.V.

Donnerstag von 11 bis 12 Uhr Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern;
außer in den Schulferien.
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung für Menschenmit Behinderung

(EUTB)/Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.

Kostenfreie Beratung freitags von 13.30 bis 16 Uhr nach Vereinbarung unter
der Telefonnummer 07641 / 93341203. Beratung auch in Emmendingen, Her-
bolzheim, Endingen und Elzach bei: EUTB Diakonisches Werk Emmendin-
gen, Telefonnummer 07641 / 9185-13 oder -16, EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV
Emmendingen e.V., Telefonnummer 07641 / 96212-65
Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen

Beratungsstelle für gesetzlich versicherte Pflegebedürftige, Angehörige und
Interessierte aller Altersgruppen. Die Auskünfte sind neutral, kostenlos und
vertraulich. Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im Pflege-
stützpunktEmmendingen, indenAußensprechzeitenoderbeimHausbesuch.
Außensprechstunde im Generationenbüro in Waldkirch montags von 12 bis
16 Uhr und nach Terminvereinbarung sowie mit 3G Nachweis. Kontakt: Frau
Ziebold 07641 / 4513095, pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
Sozialverband VdK

Derzeit keine Termine in Waldkirch, Sozialrechtsberatung findet in der Bera-
tungsstelle Freiburg statt. Terminvereinbarung unter Telefon 0761 / 504490.
Sozialverband VdK/ Ortsverband Waldkirch

Allgemeine Beratung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr
nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer 07681 / 4747496.
Zurzeit nur telefonisch.
Stadtseniorenrat Waldkirch e.V.

Derzeit ausgesetzt.
Stadtseniorenrat Waldkirch e.V. „SSR digital“

Derzeit ausgesetzt.

Müllgebührenbescheide 2022 werden verschickt

Die Müllgebührenbescheide für das Jahr 2022 werden Ende Januar von der
Abfallwirtschaft des Landratsamtes Emmendingen verschickt. Sie gehen per
Post am Donnerstag, 27. Januar, an die Grundstücks- oder Wohnungseigen-
tümer bzw. an die angemeldeten Hausverwaltungen. Mieter erhalten keinen
Gebührenbescheid, sondern rechnen ihre anteiligen Müllgebühren über die
Nebenkosten mit ihrem Vermieter bzw. der Hausverwaltung ab. Die Müllge-
bühren sind in einem Betrag am 1. März 2022 fällig. Die für dieses Jahr gelten-
den Müllgebühren sind im Abfallkalender aufgeführt. Die bisherigen grünen
Müllmarken bleiben weiterhin gültig, es werden keine neuen Marken ver-
teilt. Müllbehälteranträge, die erst nach dem 30. November 2021 bei der Ab-
fallwirtschaft vorlagen, konnten im Jahresbescheid nicht mehr berücksich-
tigtwerden.Siewerdenmit einemÄnderungsbescheidAnfangFebruarnach-
berechnet bzw. gutgeschrieben. Anträge und Änderungsmitteilungen (z.B.
Umzug,Eigentumswechsel, etc.)müssenausschließlich schriftlichdurchden
Eigentümer oder der bei der Abfallwirtschaft gemeldeten Hausverwaltung
erfolgen.Antragsformulare sowieeinMerkblattmitwichtigen Informationen
sind bei der Abfallwirtschaft des Landratsamtes, in den Rathäusern und auf
der Internetseite des Landratsamtes unter www.landkreis-emmendingen.de
erhältlich. Sogenannte Sepa-Mandate für den Bankeinzug der Müllgebühren
können nur schriftlich über das Formular (liegt dem Bescheid bei oder ist auf
der Internetseite abrufbar) gestellt oder geändert werden. Erfahrungsgemäß
gibt es in den ersten Tagen nach Versand der Müllgebührenbescheide viele
Rückfragen, so dass die telefonische Erreichbarkeit der Abfallwirtschaft ein-
geschränkt sein kann. Die Abfallwirtschaft bittet dafür um Verständnis.

Pflanzenbestellung für die Frühjahrspflanzung
bis 11. Februar

Die Frühjahrspflanzung steht bevor. Die Außenstelle Waldkirch des Forst-
amts bietet für die Waldbesitzer im Elz- und Simonswäldertal wieder eine
Forstpflanzensammelbestellung an. Lieferzeitpunkt ist voraussichtlich Ende
März. Bitte bei der Planung der Pflanzbestellung beachten: Das Risiko, dass
eine oder mehrere Baumarten ausfallen oder in ihrer Vitalität beeinträchtigt
werden, ist inzwischen größer als es noch in der Vergangenheit war. Misch-
bestände ermöglichen eine Risikostreuung, strukturierte Mischbestände
von Baumarten, die auch zukünftig standortsangepasst sind, gelten als be-
sonders klimastabil. Wenn die waldbauliche Situation es zulässt, sollte der
Entwicklung einer klimaanpassungsfähigen Naturverjüngung daher Vor-
rang eingeräumt werden. Falls man in einem Bestand aber einen Baumar-
tenwechsel anstrebt, gelingt dies in der Regel am einfachsten durch eine
Pflanzung. Welche Baumarten in eigenen Wald örtlich am ehesten geeignet
sind und welche Pflanzverbände sinnvoll, darüber berät gerne der Revier-
förster oder die Revierförsterin. Diese nehmen bis Freitag, 11. Februar, auch
Pflanzenbestellungen entgegen.

Kreistag tagt in Freiamt und verabschiedet den Haushalt

DerKreistagverabschiedet in seinernächstenSitzungamMontag, 24. Januar,
den Haushalt für das Jahr 2022. Da die Steinhalle in Emmendingen derzeit
für die Kinderimpfungen eingerichtet ist, tagt der Kreistag erneut im Kurhaus
in Freiamt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 15.45 Uhr. Vor der Verabschie-
dung des Haushalts geben die Sprecherinnen und Sprecher ihre Stellungnah-
me zum Haushalt ab. Landrat Hanno Hurth informiert in der Sitzung über die
Impfkampagne im Landkreis. Zur öffentlichen Sitzung sind die Bürgerinnen
und Bürger herzlich eingeladen.

Impfungen im Landkreis Emmendingen

Der Landkreis Emmendingen reagiert flexibel auf die jeweilige Situation
bei der Corona-Schutzimpfung in den drei Kreisimpfstützpunkten in Wald-
kirch, Emmendingen und Kenzingen. Nach Ende der Weihnachtsferien
ging die Nachfrage nach Impfungen wieder zurück. Deshalb gilt bis Ende
Januar folgende Regelung: In Kenzingen (im ehemaligen Aldi-Markt, In-
dustriestraße 26) und Waldkirch (Stadthalle, Hindenburgstraße 4) werden
weiterhin von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie samstags von 10
bis 14 Uhr Impfungen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren ohne
Terminreservierung angeboten. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen
(Boosterimpfungen) möglich. In Emmendingen (Steinhalle, Steinstraße 1)
werden Impfungen für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren vorerst
ausgesetzt, dort erfolgen bis Ende Januar bei Impfaktionen jeweils sams-
tags ausschließlich Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.
Hierfür ist eine Terminbuchung erforderlich, die über das Buchungsportal
auf www.landkreis-emmendingen.de jeweils vor den nächsten Impfter-
minen freigeschaltet ist. Aufgrund der aktuellen Situation können sich bei
den Impfangeboten kurzfristig Änderungen geben, über die das Landrats-
amt auf der Internetseite www.landkreis-emmendingen.de, auf Insta-
gram und über die lokalen Medien aktuell informiert. Der Betrieb und die
Öffnungszeiten der drei Kreisimpfstützpunkte ab Ende Januar wird derzeit
abgestimmt und rechtzeitig mitgeteilt.

Beratungen für Frauen zu beruflichen Themen
am 27. Januar

Die Kontaktstelle Frau und Beruf berät Donnerstag, 27. Januar, Frauen zu Fra-
gen rund um berufliche Orientierung, Wiedereinstieg, Berufswahl, Aus- und
Weiterbildung, Stellensuche und Bewerbung. Bei Interesse an einem Bera-
tungstermin kann gerne ein Termin unter Telefon 0761 / 2011731 vereinbart
werden. Die Beratungen finden zwischen 9 und 12.30 Uhr statt und werden
telefonisch oder online durchgeführt. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich
und neutral. Weitere Informationen zum Angebot und zur Arbeit der Kon-
taktstelle Frau und Beruf finden Sie unter https://frauundberuf.freiburg.de

Arbeit finden, die wirklich zu mir passt

Am Dienstag, 1. Februar, informiert Marc Buddensieg über „Wege in den
verdeckten Arbeitsmarkt“. Die Online-Veranstaltung beginnt um 16 Uhr
und dauert rund zwei Stunden.Zugangsdaten gibt es nachAnmeldung per
E-Mail an Freiburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de. Anmelde-
schluss ist Freitag, 28. Januar. Benötigt wird ein PC, Tablet oder Smartpho-
ne mit Internetanbindung. Die Teilnahme ist kostenlos. „Life Work Plan-
ning“ (LWP) ist ein effektives Verfahren, das Menschen bei der Suche nach
Arbeit hilft: „Was kann ich, was will ich beruflich wirklich machen und
wie komme ich genau dorthin?“ LWP richtet sich an diejenigen, die ihre
berufliche Zukunft systematisch planen und intensiv angehen wollen. Die
Methode ist so einfach wie erfolgreich: die eigenen Fähigkeiten und Inter-
essen entdecken, passende Perspektiven erarbeiten und umsetzen. Bei der
Stellensuche eröffnet die Methode neue Wege. Viele Arbeitssuchende be-
werben sich vor allem auf öffentlich ausgeschriebene Stellen. Was grund-
sätzlich vernünftig klingt, bietet, jedoch nicht immer die größten Chancen
– viele Stellen werden nämlich ohne offizielle Ausschreibung in der Zei-
tung oder im Internet neu besetzt. LWP zeigt den Zugang zu diesem eher
verdeckten Arbeitsmarkt und liefert eine Methode, sich diesen systema-
tisch zu erschließen.

Deutsch-französische Berufsberatung im BiZ

Am Donnerstag, 3. Februar, informiert die französische Berufsberatung im
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Freiburg (Lehener
Straße 77) über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in Frankreich. Die
oberrheinische Region bietet auch grenzüberschreitend hervorragende Mög-
lichkeiten zur Ausbildung und Erweiterung des persönlichen Horizonts. Mit
einemBerufs- oderStudienabschluss inFrankreichvertieftmanzudemSpra-
che und Kultur des regional wichtigsten Nachbarn. Frankreichinteressierte
können sich wahlweise in deutscher oder französischer Sprache individuell
beraten lassen. Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail an
freiburg.biz@arbeitsagentur.de erforderlich.

Amphibienschutz in Waldkirch – Unterstützung gesucht

Die Stadt Waldkirch wird am Heitere Weg unterhalb der BDH-Klinik eine
Amphibienquerungshilfe bauen, doch bis diese fertiggestellt ist, brauchen
die Frösche, Kröten und Lurche noch Unterstützung. Hier und an der Kandel-
straße im Bereich des Seerosenteichs bringen ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer in Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) schon seit Jahren die Tiere sicher über die Straße, könn-
ten aber noch Verstärkung brauchen. Der BUND bittet interessierte Bürgerin-
nen und Bürger im Zeitraum von März und April in der Abenddämmerung
oder am Morgen um Mithilfe, die Tiere an einer der beiden Stellen aufzusam-
meln und über die Straße zu bringen. Eswird außerdem darum gebeten, sich
auf einen Abend oder Morgen in der Woche festzulegen, sodass eine unkom-
plizierte und vor allem zuverlässige Planung möglich ist. Die Corona-Vor-
schriften können problemlos eingehalten werden, da maximal zwei Perso-
nen im Freien tätig sind und dabei der nötige Abstand gut eingehalten wer-
den kann. Informationen und Anmeldung beim BUND gerne unter Telefon
07681 / 2092008 oder per E-Mail an tkirchuebel@yahoo.de

Information über die Meldung an die Finanzverwaltung
im Rentenalter

Auch Rentnerinnen und Rentner müssen Steuern zahlen, wenn das zu ver-
steuernde Einkommen den jährlichen Grundfreibetrag überschreitet. 2021
lag der Grundfreibetrag für Alleinstehende bei 9.744 Euro und für Verheira-
tete bei 19.488 Euro. Mit Hilfe der kostenlosen Bescheinigung »Information
über die Meldung an die Finanzverwaltung« können Ruheständler alle steu-
errechtlich relevanten Beträge für das abgelaufene Jahr überprüfen, die die
gesetzliche Rentenversicherung automatisch an die Finanzverwaltung über-
mittelt hat. Die sogenannten eDaten liegen damit grundsätzlich dem Finanz-
amt vor und müssen seit 2019 nicht mehr von Hand in die Steuererklärung
eingetragen werden. Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist,
muss selbst nur dann Eintragungen vornehmen, wenn diese eDaten nicht
oder nicht zutreffend übermittelt wurden. Wer die Bescheinigung schon ein-
mal angefragt hat, bekommt sie derzeit wieder automatisch von der DRV
zugesandt. Wer sie erstmals benötigt, um die übermittelten Daten zu über-
prüfen, kann sie kostenlos unter www.deutsche-rentenversiche-
rung.de/steuerbescheinigung anfordern. Weitere Informationen enthält die
Broschüre »Versicherte und Rentner: Informationen zum Steuerrecht«. Sie
kann kostenlos unter der Telefonnummer 0721 / 825-23888 oder per E-Mail
(presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter www.deutsche-ren-
tenversicherung.de steht die Broschüre ebenfalls als PDF zum Herunterladen
zur Verfügung.

Präventionshinweise der Polizei: Telefonbetrug mit
angeblichem Verkehrsunfall

Telefonbetrüger scheuensichnicht,mitderAngstundSorgeumdienächsten
Angehörigen mit einem kombinierten Trick des "falschen Polizeibeamten"
oder "eines angeblichen Staatsanwalts" vor allem ältere Menschen um ihr
Geld zu bringen. In den aktuellsten Fällen erhielten die Geschädigten einen
Anruf einer unbekannten männlichen Person, die sich als Polizeibeamter
ausgab. Durch geschickte Gesprächsführung und mit mehrfachen Ge-
sprächswechseln zwischen dem falschen Polizisten, einem Staatsanwalt
oder Rechtsanwalt und der vermeintlichen Tochter oder Enkelin, überzeug-
ten die Betrüger die überrumpelten Gesprächspartner von ihrer fingierten
Geschichte und vor allem davon, dass eine hohe Kautionssumme zu zahlen
sei. Besondersperfide ist, dassamanderenTelefonendedieangeblicheToch-
ter/Enkelin weinend und schluchzend diese vermeintliche Not theatralisch
zuspitzt, um so die jeweilige Hilfsbereitschaft derAngerufenen auszunutzen.
Egal was am Telefon erzählt wird - eines ist immer gleich: Die Betrüger am
Telefon rufen vornehmlich Seniorinnen und Senioren an, versetzen sie mit
einer erfundenen Geschichte in einen Schockzustand, setzen sie dann mas-
siv – und professionell – unter Druck und fordern hohe Geldsummen. So
kann man sich vor Telefonbetrügern schützen: Seien Sie misstrauisch am
Telefon! Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und
Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie den Angehörigen unter der
Ihnen bekannten Nummer an. Denken Sie daran, die Polizei ruft Sie niemals
unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie
unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die
Rückruftaste. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finan-
ziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!
Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Not-
ruf 110 die Polizei! Löschen Sie am besten Ihren Telefonbucheintrag aus dem
Telefonbuch. Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten las-
sen, so melden Sie sich gerne über freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Jede Blutspende zählt!

Am Mittwoch, 26. Januar, findet von 15 bis 19 Uhr
in der Festhalle Kollnau (Vogteistraße 3) eine Blut-
spendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes statt.
Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein
Termin reserviertwerden.Alleverfügbaren Termi-
ne finden Sie online unter: terminreservie-
rung.blutspende.de oder direkt mittels des neben-
stehenden QR-Codes.

Rund 55.000 Haushalte im Land werden für den Mikro-
zensus befragt

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg bittet für den Mikrozensus
2022 alle ausgewählten Haushalte um Unterstützung bei der Durchführung
der größten jährlichen Haushaltserhebung in Deutschland. Über das ganze
Jahr 2022 hinweg werden in mehr als 900 Gemeinden rund 55.000 in einer
Stichprobe ausgewählte Haushalte in Baden-Württemberg zu ihren Lebens-
verhältnissen befragt. Dies ist rund ein Prozent der insgesamt rund 5,2 Mil-
lionen (Mill.) Haushalte im Südwesten. Diese Haushalte sind auskunfts-
pflichtig. Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein Anschreiben des
Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs vor. Darin sind die Zu-
gangsdaten für die Meldung über das Internet enthalten. Alternativ besteht
die Möglichkeit, der Auskunftspflicht durch ein Telefoninterview mit den Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeitern des Statistischen Landesamts nachzukom-
men, oder einen Papierbogen auszufüllen. Eine volljährige Person kann die
Auskünfte für alle Haushaltsmitglieder erteilen. Alle erhobenen Einzelanga-
ben unterliegen der Geheimhaltung und dem Datenschutz und werden we-
der an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prüfung
der Daten im Statistischen Landesamt werden diese anonymisiert und zu
aggregierten Landes- und Regionalergebnissen weiterverarbeitet.

Die folgenden Termine gelten, wenn nicht anders genannt, für das Jahr 2022.
Halbseitige Sperrung in der Kohlenbacher Talstraße

Die Kohlenbacher Talstraße in Waldkirch-Kollnau wird im Bereich Neubau-
gebiet Sonnhalde (Ebertle II)wegen Baumfällarbeitenvon Freitag, 17. bis Frei-
tag, 28. Januar, tagsüber von 8 bis 16 Uhr halbseitig gesperrt. Der Verkehr
wird über eine Ampel geregelt.
Vollsperrung Lange Straße

Die Lange Straße wird im Bereich der Hausnummer 10 von Dienstag, 18. bis
Freitag, 21. Januar, aufgrund von Anschlussarbeiten voll gesperrt.
Vollsperrung der Schwarzenbergstraße

Im Bereich Schwarzenbergstraße 27-35 ist die Straße bis voraussichtlich Frei-
tag, 4. Februar, aufgrund von Arbeiten zur Kanalsanierung voll gesperrt.
Vollsperrung Kandelstraße

Im Bereich Kandelstraße 29 wird wegen des Abbruchs eines Hauses und an-
schließender Kranstellung für den Neubau bis voraussichtlich Samstag, 5.
Februar, die Fahrbahn voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer kommen an
der Sperrstelle vorbei.
Vollsperrung des Verbindungswegs in Richtung „Am Bruckwald“

Der gemeinsame Geh- und Radweg im Bereich der Unterführung der B294
zwischen der Breitmatte und Am Bruckwald wird bis voraussichtlich Don-
nerstag, 31. März, werktags von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt. Es ist eine Umlei-
tung über die Kandelstraße/Rosenweg ausgeschildert. Grund für die Sper-
rung sind Bauarbeiten wegen des Regenrückhaltebeckens Am Bruckwald.
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